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Die Stadt Ravensburg besetzt zum 01.01.2025 die Stelle 

der/des hauptamtlichen   

Ersten  
Beigeordneten (m/w/d) 

 

   
 

 

Der/die Stelleninhaber/-in führt die Amtsbezeichnung "Erste/r 
Bürgermeister/in". In dieser Funktion sind Sie ständige/r 

allgemeine/r Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters. 
 

Zum Geschäftsbereich Ihres Dezernats gehören folgende Ämter:   

 Ordnungsamt 

 Kulturamt 

 Amt für Tourismus und Stadtmarketing 

 Amt für Bildung, Soziales und Sport 

Außerdem sind dem Geschäftsbereich zwei Stiftungen 

zugewiesen.  

Im Geschäftsbereich tragen Sie für rund 300 Mitarbeitende 
Verantwortung. Wir suchen daher eine Führungspersönlichkeit, die 

über ausgeprägte Fähigkeiten im Management größerer 
Organisationseinheiten verfügt. Wir suchen daher eine 
Führungspersönlichkeit, die aufgrund ihrer herausragenden 

Qualifikation und auch beruflichen Erfahrungen diese leitende 
Position mit hohem Engagement und strategischer 
Führungskompetenz ausfüllen kann. Sie sollten ihre Fähigkeit zu 

konzeptionellem uns strategischem Arbeiten an anderer Stelle 
nachweislich und erfolgreich unter Beweis gestellt haben.  

Ihr Dezernat hat eine bedeutende Rolle in der Weiterentwicklung 
der Stadt und steht für eine service- und ergebnisorientierte 
Verwaltung. Als erfahrene Führungskraft verstehen Sie es, 

gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, tragfähige Lösungen für die 
Zukunft Ravensburgs zu entwickeln. 

 

Wir erwarten von Ihnen 

 ein abgeschlossenes juristisches, verwaltungs- oder 

politikwissenschaftliches Studium 

 mehrjährige Erfahrung als Führungskraft sowie Erfahrung in 

der Zusammenarbeit mit politischen Gremien und 

Interessenvertretungen 

 ausgewiesene Kompetenzen in der (politischen) Steuerung 

komplexer Projekte im Zuständigkeitsbereich 

Als Erste/r Beigeordnete werden Sie vom Gemeinderat der Stadt 
gewählt. Ihre Amtszeit als Beamtin/ Beamter auf Zeit beträgt acht 

Jahre.  Die Besoldung erfolgt nach dem Landeskommunal-
besoldungsgesetz in Besoldungsgruppe B5 / B6. Daneben wird 
eine Dienstaufwandsentschädigung gezahlt. 

 

Nähere Auskünfte erhalten Sie von 

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp, Tel. 0751/ 

82-1000 oder daniel.rapp@ravensburg.de.  

Bewerben Sie sich jetzt über unser Online-Portal - 

spätestens jedoch bis 10.11.2024 unter 

www.ravensburg.de/jobs 

 

 

 Sie möchten Zukunft gestalten? Wir freuen uns auf Sie!  

http://www.ravensburg.de/jobs

